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Ehrung verdienstvoller Funktionäre Im SSVB 

Die Anerkennung verdienstvoller, ehrenamtlicher Arbeit von Funktionären im 
SSVB gehört zu den wenigen Möglichkeiten im Sport einen Dank 
auszusprechen. Dabei gibt es bei den Antragstellern immer mal Probleme. 
Deshalb die nachfolgenden Hinweise. 

Auszeichnungsmöglichkeiten sind in den Ehrungsordnungen des SSVB und des 
Landessportbundes (LSB) aufgeführt. 

Ehrennadeln des LSB: 

Diese können an alle im Verein oder in Organen der Sportorganisationen 
tätigen, verdienstvollen Sportfreunden verliehen werden. 

Die Beantragung kann über die Kreisvorstände des Landes Sachsen beantragt 
werden. Anträge dafür in der Ehrungsordnung des LSB. 

Für Mitgliedsvereine des SSVB besteht aber auch die Möglichkeit die 
Ehrennadeln bei der Geschäftsstelle zu beantragen. Dazu können die in der 
Ehrungsordnung des SSVB vorhandenen Formulare analog zu verwenden. 

Mit dem LSB hat der SSVB geregelt, dass er über Ehrungen mit LSB-Nadeln in 
Silber und Bronze eigenständig entscheiden darf. 

Der Ehrungsrat wird dann über die Verleihung befinden und beschließen. 

Für die Verleihung der LSB-Ehrennadel in Gold ist nur der LSB zuständig.  

Die Beantragung kann auch von der GS des SSVB übernommen werden. 

Damit möchte der SSVB die Ehrung in den Vereinen erleichtern. 

 

Ehrennadeln des SSVB: 

Die Ehrung mit den Ehrennadeln des SSVB ist nur für Funktionäre, die eine 
hervorragende ehrenamtliche Tätigkeit in den Organen des SSVB leisten 
(Mitglieder des Präsidiums, der Kreisvorstände, Mitarbeiter in den 
Kommissionen des SSVB und in Sachsen auch: Abteilungsleiter Volleyball in den 
Vereinen).  



Außerdem hat der SSVB folgende Ausnahme festgelegt: Ehrennadel Bronze des 
SSVB kann auch für Volleyballfreunde in den Abteilungen verliehen werden. 

Antragsformulare sind auf der Homepage des SSVB zu finden.  

Nach Ausfüllen an die GS zur Bearbeitung einreichen. 

Der Ehrungsrat des SSVB wird dann die Entscheidung treffen.  

Anträge auf Ehrennadel in Gold müssen dann vom Präsidium genehmigt 
werden. 

Entscheidet der Ehrungsrat bzw. das Präsidium anders als beantragt, dann 
muss diese vom Antragssteller akzeptiert werden. 

 

Weitere Auszeichnungsmöglichkeiten werden in den Ehrungsordnungen des 
SSB bzw. des LSB genannt. 

Der Ehrungsrat und das Präsidium betrachten die Ehrungen als eine gute 
Möglichkeit Funktionären ein „Danke“ zu sagen. 

Leider wird das nur sporadisch genutzt. Viele Ehrenamtliche haben es aber 
verdient. 

 

Reinhard Hoffmann 
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